
1 29.

Gefchichtliches.

C. Höhere Schulen.

9. K a p i t el.

Gymnafien und Real-Lehrani'talten.

Von HEINRICH LANG.

Die in der Ueberfchrift genannten Unterrichtsanf’talten find zwar in ihren
Zielen und in ihrer allmähligen Entwickelung verfchieden geartet, können aber, fowohl
in ihren allgemeinen, als baulichen Beziehungen, einer zufammenfafi‘enden Betrachtung
unterzogen werden.

3) Allgemeines.

Die Art und Weile der Erziehung und des Unterrichtes war zu allen Zeiten
von dem Grade der Culturentwickelung und der ganzen Denkungsweife eines Volkes
abhängig.

Im alten Griechenland herrfchte im Wefentlichen die Staatserziehung der
Jugend vor. Weil Alle als Glieder eines Staates einen gemeinfamen Endzweck
hatten, fo follten Alle eine und diefelbe Erziehung erhalten. Nur die körperliche
Ausbildung der Jugend Rand unter der Leitung des Staates; aber auch die geiftige
Ausbildung wurde gleichmäßig gepflegt”).

Die Ausbildung der Jugend des alten Hellas begann mit dem Elementar—Unterricht, mit Lefen,
Schreiben und Rechnen. Darauf folgte die höhere geil'tige Ausbildung in der p.oomm’q und die planmäfsige
körperliche in der Tup.vacxrtwh. Beide vereint follten der harmonifchen Ausbildung aller Anlagen und

Kräfte der Seele und des Körpers dienen. Die Hellenen erhielten fie in ihren Gymnafien "). Dies

waren ausgedehnte Anlagen mit Uebungs— und Spielplätzen, aber auch mit Hallen und Sälen, in denen die

Philofophen und Rhetoren ihre Schüler um fich fammelten, fo dafs fie allmählig die Pflegeltätten alles

geiflcigen Lebens in Hellas bildeten.

Auch im alten Rom war der Unterricht der Jugend, wie in Athen, Privat-

angelegenheit. Die Schulbildung dauerte bis zum 17. Lebensjahre, worauf mit dem

Anlegen der toga virz'lzlr die Berechtigung zur Theilnahme am öffentlichen Leben
eintrat.

Eine höhere Ausbildung erhielten nur diejenigen, welche nach Staatsämtem firebten, in den Schulen

der Rhetoren. Erfi 135 n. Chr. gründete Kaifer Hadrian aus Staatsmitteln das Athenäum, eine Anitalt‚

an welcher Lehrer in allgemeinen Wifi'enfchaften, den arte: liberalen Unterricht ertheilten.

Die Verbreitung des Chrif’centhums übte den wefentlichften und nachhaltigflen

Einfluß auf Erziehung und Unterricht aus, indem defl'en Ausdehnung allmählig,

wenn auch äufserfi: langfam, fich auf weitere Kreife der Bevölkerung erf’creckte.
Die älteiten chriitlichen Schulen dienten zum Unterricht der noch nicht getauften Glaubenslehrlinge,

der Katechumenen, in der chriflzlichen Religion und wurden nach diefen Katechumenen-Schulen genannt.

Hierauf entftanden bereits im frühen Mittelalter die Klofterfchulen, die Anfangs nur die Aus-

bildung der Geifili'chen zum Ziele hatten; aber fchon Carl der Oro/re fuchte fie durch Erweiterung ihres

Wirkungskreifes für Laien nutzbringender zu machen. In Folge deflen wurden im IX. u. X. Jahrhundert

77) Vergl. EULENBURG & BACH. Schulgel'undheitslehre etc. Berlin. S. 1 u. E.
73) Siehe Theil II, Bd. 1 (Art. 195—x97‚ S. 230—232) diefes »Handbuchesn
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die Dorn- und Stiftsfchulen gegründet, mit denen auch Schulen für den Volksunterricht verbunden

waren. (Siehe auch Art. I, S. 3.)

In diefen mittelalterlichen Klof’cerfchulen erkennt man die Vorläufer der heutigen

Gymnafien; denn in folche find die ehemaligen Dom- und Stiftsfchulen im Laufe
der Zeit grofsentheils umgewandelt werden.

Längft fchon hatte man, als im XII. u. XIII. Jahrhundert Handel und Gewerbe einen fortfchreitenden

Auffchwung nahmen und das Bewußtfein der Nothwendigkeit tiichtiger Schulbildung (ich im Bürgerftande

Bahn gebrochen hatte, in den gröfseren Städten Deutfchlands Stadtfchulen gegründet. Für die Kauf—

leute entfianden die niederdeutfchen Sehreibfchulen, die im Gegenfatze zu den lateinifchen Schulen in

der deutfchen Sprache und in anderem für das bürgerliche Leben nothwendigem Wiffen unterrichteten.

Hiermit waren bereits die erfien Schritte zur Erlemung der Realien gefchehen. Bald gaben (ich auch

andere Beitrebungen kund, um anfiatt der url:: littrales die Realwifl'enl'chaften, die man unter dem Namen

fcimtiae zufammenfaffte, mehr als bisher zu pflegen. ‘

Mit dem Wiederaufleben der claffifchen Studien im XV. Jahrhundert begann ein neuer Geift wifi'en-

fchaftlichen Strebens die mittelalterliche Scholailik zu verdrängen und das Schulwefen in freiere Bahnen

zu leiten. Hierzu trug, außer dem Humanismus, hauptfächlich die Buchdruckerkunft als ein mächtiger

Hebel des geiiligen Fortfchrittes bei. Die Reformation brachte einen weiteren Umfchwung des Unterrichts-

wefens, wozu Luther durch feine Verdienfte um die Entwickelung und den Aufbau der deutfchen Sprache

den Grund gelegt hatte. Er nahm, mit Melanchtlum u. A., die Verbeil'erung der Schulen proteftantifcher

Richtung eifrigit auf; die Mnfik‚ körperliche Uebungen und Spiele wurden darin einzuführen gefucht. Ertl

die von Luther entworfene »Sächfifche Schulordnung« von 1525 und 1528 fchrieb die Einrichtung be-

fonderer Schulclaffen vor und drang mit Strenge auf einen geregelten Befuch des Unterrichtes. Eine Folge

diefer Reformen war die Selbftändigkeit der Schulen gegenüber der Kirche, eine weitere Folge die Zu-

nahme der Zahl der proteflantifchen Schulen, namentlich der niederen, während aus den Mitteln auf-

gehobener Klöfter höhere Schulen gegründet wurden.

Diefe Beflrebungen und Erfolge in den proteftantifchen Schulen blieben aber nicht ohne Rück-

wirkung auf die katholifchen. Befonders die ]efuiten erkannten in der Schule das Mittel zur Bekämpfung

der Ketzerei und fuchten, feit der l534 erfolgten Gründung des Ordens, vor Allem durch die Erziehung

der jugend für ihre Zwecke zu wirken. Bald flanden die Jefuiten-Schulen durch die Gelehrfamkeit

ihrer Lehrer und durch die darin eingeführten Verbel'ferungen in grofsem Rufe.

Alle höheren Schulen betrieben noch eifrig das Studium der claffifchen Sprachen, ganz befonders

das Lateinifche. Die Beherrfchung defl'elben war das Ziel alles Unterrichtes in den lateinifchen

Schulen. Für die höheren Schulen wurde der Lehrplan im Laufe des XVI. ]ahrhundertes durch die

Aufnahme des Hebräifchen, fo wie der Gefchichte und Kosmographie erweitert. Es dauerte noch bis zum

Anfauge des XVIII. ]ahrhundertes, ehe der Unterricht im Deuti'chen neben dem in den alten Sprachen

eine ebenbürtige Stellung einnahm. ‘

Längit fchon war die durch das ganze Mittelalter bekannte Bezeichnung
»Gymnafiumc fiir die damaligen Hochfchulen gebraucht werden. Seit der Re-
formations-Zeit führten diefen Namen diejenigen Schulen einzelner größerer Städte,
welche höhere Unterrichtsziele, als die gewöhnlichen Schulen verfolgten. Auch die

Bezeichnung »Pädagogiumz (nacöa1aweiov) wurde ziemlich gleich bedeutend mit

colleg7'um, fchola, gymna/ium angewendet (fo z. B. für das pädagogue zu Löwen in

der Mitte des XV. Jahrhunderts). Später verftand man darunter hauptfächlich ge-
lehrte Schulen für Knaben höherer Stände, welche mit Alumnat verbunden find,
(Siehe auch Kap. 13, unter a und Kap. 14, unter a.)

Die immer mächtiger werdenden Beitrebungen in Deutfchland, die Realien als
Unterrichtsgegenilände zu pflegen, führten endlich zu der I 738 erfolgten Gründung
der edlen Realfchule zu Halle a. S.

Mächtig griff fchon Commius (1592—l671) in diefem Sinne in das Unterrichtswefen ein. Nachdem
fodann Auguß Hermann Frank: und feine Anhänger feit Anfang des XVIII. _Iahrhundertes dem praktifchen
Realismus Vorfchub geleiftet hatten, gründete Chnßaplz Szmler in Halle l738 eine mathematifche, mecha-
nifche und ökonomifche Realfchule, die aber nach Stmler's Tode wieder einging. Hierauf folgten andere
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Verfuche, worunter die von _‘7Marm 7uliu: I!ecker 1747 in Berlin eröffnete »Königliche Realfchule': am

bedeutendften ift. Sie erhielt 1822 eine zeitgemäße Organifation.

Sowohl für die Realfchulen, welche feit diefer Zeit in Deutfchland zu immer

weiterer Ausbildung und Verbreitung gelangten, als für die Gymnafien ii’t in diefem

Jahrhundert durch eine Reihe von Regierungs-Verordnungen allmählig das Lehrgebiet

&& gefiellt und fo abgegrenzt werden, wie es in unferen heutigen Lehranftalten

diei'er Art befteht.

Das Gymnafium beanfprucht, nach der Ueberlieferung vieler Jahrhunderte, die

Vorbildung fiir die akademifchen Studien. Die Realfchule bereitet vor zu denjenigen

Berufsarten des praktifchen Lebens, für welche Univerfitäts—Studien nicht erforder-

lich find, welche aber einer gründlichen allgemeinen Bildung bedürfen. Dem gemäß

find in beiden Anitalten die Unterrichtsfächer gewählt, Lehrgang und Lehrdauer

geregelt.

In Preußen unterfcheidet man, nach den Verordnungen von 1882 79), die

humaniftifchen Gymnafien von den Realgymnafien (früher Realfchulen

I. Ordnung) und Oberrealfchulen, alle diefe mit neunjährigem Curfus in fechs

Hauptclafl'en, wovon die drei oberen je zwei ]ahrescurfe umfaffen; daneben noch

(nach Wegfall der zwei oberften Jahrescurfe) die Pro gymnafien von den Real-

Progymnafien und Realfchulen (früher Realfchulen II. Ordnung), alle diefe

mit fiebenjährigem Curfus; endlich die höheren Bürgerfchulen mit fechsjährigem

Curfus (fiehe auch Art. 3, S 7).
Auch in den heutigen Gymnafien bildet das Studium der beiden claffil'chen Sprachen die Grundlage

der willenfchaftlichen Ausbildung; dabei iit aber die gründliche Kenntnifs unferer Mutterfprache und die

Fertigkeit im deutfchen Auffatz das Ziel des Gymnafial-Unterrichtes, welcher aufserdem die Erlemung des

Franzöfifchen, meift auch des Englifchen, daneben das Studium der Gefchichte und bis ‚zu einem gewiifen

Grade die Aneignung anderer Wiffenfchaften, fo wie der Zeichenkunfl; u. dergl. bezweckt. Das Real-

gymnafium hat vom humaniftifchen Gymnafium den Unterricht in den alten Sprachen — wenn auch

mehr oder weniger in befchränktem Mafse — übernommen, verwendet aber als weitere Hauptbildungsmittel

die neueren Sprachen, ferner Mathemathik, Naturwifi'eni'chaften, Zeichnen, Gefchichte, Geographie u. [. w.

Die Oberrealfchule lehrt kein Latein, legt aber um fo mehr Gewicht auf die Pflege der exacten Wifi'en-

fchaften, des Freihandzeichnens, geometrifchen Zeichnens u. dergl. Mit den Oberrealfchulen haben Real-

fchulen und höhere Bürgerfchulen den Wegfall des Latein und — in eingefchränktem Mafse —— das Lehr-

gebiet gemeinfam.

In den letztgenannten Anflalten mit fieben- nnd fechsjährigem Curqu wird durch das Beftehen der

Abgangsprüfung die wiil'enfchaftliche Befähigung zum Militärdienfl als Einjährig-Freiwilliger nachgewiefen.

Das Reifezeugnifs des Realgymnafiums berechtigt zum Studium der Mathematik, der Naturwifl'enfchaften

und der neueren Sprachen an der Univerfität, ferner zum Studium auf den technifchen Hochfchulen, Berg—

akademien, Forftakademien und zu manchen anderen Vergünflzigungen im Civildienf’te und im Militär—

dienfie‘“). Schon das Zeugnifs der Reife für Prima berechtigt 2. B. zum Studium der Thierheilkunde,

das Zeugnifs der Reife für Ober—Secunda zur Zulafl'ung zur Apothekerprüfung u. f. w. Die humanifiil'chm

Gymnafien haben fämmtliche Berechtigungen der Realgymnafien, und aufserdem fieht ihren Abiturienten

der Zutritt zu allen Facultäts-Studien der Univerfität frei.

Die nicht preufsifchen Staaten des deutfchen Reiches haben fich den preufsifchen

Lehrplänen mehr oder weniger angefchlofi'en. Von den englifchen, franzöfifchen,

belgifchen etc._ höheren Lehranitalten, welche mit unferen Gymnafien und Real-

fchulen verwandte Einrichtungen befitzen und die in der Regel mit Penfionaten ver-

bunden find (colleges in England, colléges und lyce'es in Frankreich und Belgien etc.),

wird in Kap. 13 die Rede fein.

79) Siehe die Circular-Verfügung vom 31. März 1882: nRevidierte Lehrpläne fiir die höheren Schulen« u. (. w.

50) Näheres in der durch Fußnote 78 (S 136) angegebenen Quelle, S. 38 ff.



I39

Ernite Klagen über den Gefundheitszul’tand der Schüler, welcher wegen ein—

feitiger Ausbildung der jugend durch bloße geii‘cige Arbeit gefchädigt werde, wurden

[chen feit [768 von Bafea’ow, fodann 1836 von Lorz'nfer in dringlichfter Weife

erhoben und haben feitdem nie ganz aufgehört, die öffentliche Aufmerkfamkeit zu

befchäftigen. Nachdem Friedrich VVz'l/telm [V. durch Cabinets-Ordre vom 6. Juni

1842 »die Leibesübungen als nothwendigen und unentbehrlichen Beitandtheil der

gefammten männlichen Erziehung« bezeichnet hatte, gelangte das Turnen'zu allge-

meinem Auffchwung in Deutfchland, und feitdem ill: der Turnunterricht in den

Gymnafien und Real-Lehranf’talten, gleich wie in den Schulen überhaupt, planmäßig

geordnet und eingeführt. Auch die von Spieß aufgeftellten Grundlätze, wonach

jede Schule mit einem in der Nähe befindlichen Turnhaufe und Turnplatz zu ver-

fehen find, haben allmählig allgemeine Anerkennung gefunden. Die Frage der

»Ueberbürdung« in den höheren Schulen war in mehreren deutfchen Staaten Gegen-

f’cand eingehender amtlicher Unterfuchungen‚ welche zur Annahme eines der Ge-

fundheitslehre mehr entfprechenden Unterrichtsplanes, als bisher, und zu fonftigen

zum Schutze der Gefundheit der Schüler geeigneten Maßregeln führten. Man

fordert heute für die Anitalten, außer den Turnhallen, große bedeckte und un-

bedeckte Spielplätze, fo wie Gärten, ferner Beauffichtigung beim Spiel, Schwimmen,

Eislauf und dergl.

50 die Organifation der Gymnafien und Real-Lehrani‘calten der Gegenwart.

Was die Zukunft ihnen bringen, welche neue Umwandelungen ihrer Organifation
fie herb'eiführen wird, bleibt dahingeftellt.

b) Erfordernifl'e und Anlage.

Für die bauliche Anlage und Einrichtung der Gymnafien und Real-Lehranftalten

im Allgemeinen, fo wie für ihre Bauart und Einrichtung im Einzelnen, gelten die

bereits unter A, Kap. I (Art. 8 bis 20), fowie Kap. 2 bis 4 dargelegten Grundfätze
und Vorfchriften.

In Berückfichtigung diefer Regeln ift die Wahl des Bauplatzes zu treffen, fo

wie die Größe defi'elben und der darauf zu errichtenden Schulhäufer zu beme[fen.

Zu diefem Behufe if’c vor Allem die Kenntnifs des Bauprogramms, durch welches

namentlich Zahl und Größe der Räume nach Maßgabe der Schülerzahl, der Art

und Weife des Unterrichtes (ein-, zwei- oder mehrfitziges Geilühl u. f. w.) feft gefiellt
find, nothwendig.

Ein normales Gymnafium ohne Parallel- oder Wechfelclafi‘en muß folgende
Räume enthalten:

!) neun Claffenzimmer, fo wie (in Städten mit itarker Bevölkerung) drei bis

vier verfiigbare Clafi’enzimmer für weiteren Zuwachs an Schülern;
2) ein Lehrzimmer für Phyfik,

ein phyfikalifches Cabinet und mitunter

ein Arbeitszimmer für den Lehrer der Phyfik;

3) ein Zimmer für die naturwifl'enfchaftliche Sammlung;

4) ein Zeichenfaal;

5) ein Gefangsfaal;

6) ein Feflfaal oder Aula;

7) ein Amtszimmer des Directors, zugleich Archiv, in grofsf’cädtifchen Ver—
hältniffen mit Vorzimmer; ‘

1 31 .

Bauplatz

und

Größen-

bemefi'ung.

132.

Erfordernifs

an

Räumen.


